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Gesetze und \lerordnungen 

Republik Österreidt 

Verordnung des Bundesminj.steriums für Land- und 

Forstwirtschaft über Ein- und Durchfuhrbeschrän
kungen zur Verhütung der Einschleppung gefähr
licher Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge 

(Pflanzeneinfuhrverordnung). 

Vom•5. August 1954. 
(Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich, Jahr
gang 1954, Nr. 236 vom 29. Oktober 1954.) 

Auf Grund der §§ 8 bis 11 des Bundesgesetzes vom 
2. Juni 1948, BGBl. Nr. 124, über den Schutz der Kul
turpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) wird im Einver
nehmen mit den Bundesministerien für Finanzen und
für Handel und Wiederaufbau verordnet:

A. Einfuhrverbote

§ 1. Gegenstände jedweder Art, die mit einem ge
fährlichen Pflanzenschädling oder einer gefährlichen 
Pflanzenkrankheit behaftet sind und durch die dieser 
Schädling oder diese Krankheit eingeschleppt werden 
können, dürfen weder ein- noch durchgeführt wer
den. 

§ 2. Die Einfuhr folgender Gegenstände ist ver
boten: 
a) Erde, Mist und Kompost;
b) bewurzelte Nelken und Nelkenstecklinge;
c) Nelkenschnittblumen in der Zeit vom 15. März bis

30. November;
d) Pflanzen der Gattungen Eiche (Quercus), Edel

kastanie (Castanea), Ulme (Ulmus) und Pappel
(Populus) sowie Stecklinge, Ableger, Pfropfreiser
·UJnd sonstige berindete Teile dieser Pflainzen;

e) Rüben und Mangoldpflanzen (Beta) mit Ausnahme
der Samen und geköpfter Rübenwurzeln.

B. Einfuhrbeschränkungen

§ 3. (1) Die Einfuhr von K e ir n o b  s t (Apfel, Birne,
Quitte, Mispel) ist zulässig, wenn ein Ursprungs- und 
Gesundheitszeugnis bescheinigt, daß die Ware frei 
von gefährlichen Pflalllzenkrankheiten und Pflanzen
schädlingen, insbesondere von San Jose-Schildlaus 
(Quadraspidiotus perniciosus), Mittelmeerfruchtfliege 
(Ceratitis capitata) und Apfelfruchtfliege (Rhagoletis
pomonella) ist. 

(2) Die Einfuhir von S t  e i n o b  s t (Marille, Apri
kose, Pfirsich, Zwetschke, Pflaume, Reineclaude, 
Kirsche) ist zulässig, wenn ein Ursprungs- und Ge
sundheitszeugnis bescheinigt, daß die Ware frei von 
gefährlichen Pflanzenkrainkheiten und Pflanzen
schädlingen, insbesondere von San Jose-Schildlaus 
(Quadraspidiotus perniciosus) und Mittelmeerfrucht
fliege (Ceratitis capitata) ist. 

(3) Die Einfuhr von Ci t r u s f r ü c h t e n (Zitrone,
Mandarine, Orange usw.) und B a n  a n e n ist zuläs
sig, wenn ein Ursprungs- und Gesundheitszeugnis 
bescheinigt, daß die Ware frei von gefährlichen Pflan
zenkrankheiten . und Pflanzenschädlingen, insbeson
dere von Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata)
ist. 

§ 4. (1) Die Einfuhr von K a r  t o f f e  1 n ist zulä;;
sig, wenn ein UrspI"l.llngs- und Gesundheitszeugnis be
scheinigt, daß 

.a) die Ware frei von Erde ist; 
b) die Ware frei von gefährlichen Pflanzenkrank

heiten und Pflanzenschädlingen, insbesondere von
Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum), Kar
toffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata), Kartoffel
motte (Phthorimaea operculella) und Kartoffel
nematoden (Heterodera rostochiensis) ist;

c) Kartoffelkrebs (Synchytrium endobioticum) zu
mindest im Umkreis von 2 km um den Ursprungs
ort in den letzten fünf Jahren nicht aufgetreten
ist.

(2) rne Einfuhr von Saatkartoffeln ist, unbeschadet
der Bestimmungen des Abs. 1 n1.11r in ungebrauchten 
Säcken zulä\ssig. überdies ist im Gesundheits- und 
Ursprungszeugnis Sorte wnd Saatstufe (Anerken
nungsstufe) gemäß den Bezeichnungsbestimmungen 
des Ursprungslandes sowie die Stelle, die das An
erkennungsze1.11gnis ausgestellt hat, und die Nummer 
desselben anzugeben. 

(3) ,,F,rei von Erde" im Sinne dieser Verordnung ist
eine Ware, der Erde nicht illl solcher Menge anhaftet, 
daß in ihr Schädlinge als Vollinsekten (Imago), Lar
ven oder Puppen enthalten sein können. Geringe Erd
reste, wie sie Kartoffeln, Pflanzenwurzeln u. dgl. ge
wöhnlich anhaften, fallen nicht unter die beschrän
kenden Bestimmungen. 



§ 5. Die Einfuhr von O b s t  b ä u m  e n und Obst
sträuchern - mit Ausnahme' der Edelkastanie (Casta
nea) - ein�chließlich ihrer Setzlinge, Stecklinge, Edel
reiser und Unterlagen ist ziulässig, wenn 
a) ein Ursprungs- und Gesundheitszeugnis beschei

nigt, daß die Gehölze frei von gefährlichen Pflan
zenkrankheitem. und Pflanzenschädlingen, ins
besondere frei von San Jose-Schildlaus (Quadras
pidiotus perniciosus) und Viruskrankheiten sind
und

b) eine Einfuhrbewilligung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft in Wien vorliegt
und die Bedingungen dieser Einfuhrbewiliigu:ng
errfüllt sind.

§ 6. Die Einfuhr laubabwerfender Bäume und
Sträucher sowie immergrüner Laubgehölze - mit 
Ausnahme der im§ 2 lit. d und im§ 5 angeführten -
einschließlich ihrer Setzlinge, Stecklinge, Edelreiser 
und Unterlagen ist zulässig, wenn ein Ursprungs- und 
Gesundheitszeug)lüs bescheinigt, daß die Gehölze frei 
von gefährlichen Pflanzenkrankheiten und Pflanzen
schädlingen, insbes. frei von San Jose-Schildlaus 
(Quadraspidiotus perniciosus) sind.

§ 7. Die Einfuhr von R e b e n  (Schnitt- und Wurzel
reben, Veredlungen und Edelreiser) ist zulässig, wenn 
ein Ursprungs- uind Gesundheitszeugnis bescheinigt, 
daß die Warre frei von gefährlichen Pflanzenkr3:nk
heiten und Pflanzenschädlingen, insbes. von Reblaus 
(Viteus/=Dactylosphaera, Phylloxera/ vitifolii/=vasta
trix/) und San Jose-Schildlaus (Quadraspidiotus per
niciosus) ist.

§ 8. Die Einfuhrr von E r d  b e e r  p f l a n z e n  (-setz
lingen) ist zulässig, wenn ein Ursprungs- und Ge
sundheitsZleugnis bescheinigt, daß die Ware frei von 
gefährrlichen PflanZlenkrankheiten und Pflanzen
schädlingen, insbes. von Viruskrankheiten ist und aus 
einem Betrieb stammt, der frei vom Erdbeer-Virus
krankheiten und Erdbeermilbe (Tarsonemus fraga
riae) ist.

§ 9. (1) Die Einfuhr von B 1 u m  e n z w ie b e 1 n
und B 1 u m e n k n o 11 e n ist zulässig, wenn ein Ur
sprungs- und Gesumdheitszeugnis bescheinigt, daß die 
Ware 
a) frei von Erde;
b) frei von gefährlichen Pflanzenkrankheiten und

Pflanzenschädlingen, insbes. von Gelbem Hyazin
thenrotz (Pseudomonas hyazinthi), Schwarzem 
Rotz (Sclerotinia bulborum), Sklerotienkrankheit
( Sclerotium tuliparum), Botrytiskrankheit (Botrytis
tulipae) Nematodenkrankheiten (Aphelenchoides
spp., T;lenchus spp., Heterodera spp.), Narzissen
fliegen (M.erodon equestris, Eumerus strigatus), 
Wurzelmilben (Rhizoglyphus echinopus) und
Thripsen (Thysanoptera) ist.

(2) Die Einfuhr von A z a 1 e e n ist zulässig, wenn
ein Ursprungs- und Gesundheitszeugnis bescheinigt, 
daß die Ware frei von gefährlichen Pflanzenkrank
heiten Ultld Pflanzenschädlingen, insbes. frei von 
Blattfleckenkrankheit (Septoria azaleae), Ohrläpp
chenkrankheit (Exobasidium azaleae), Azaleenmotte
(Gracilaria azaleella) und Azaleenwickler (Acalla 
schalleriana) ist.

§ 10. Die Einfuhr von sonstigen bewurrzelten Pflan
zen oder bewurzelten Pflanzenteilen sowie von Wur
zeln, Wurzelknollen, Rhizomen u. dgl. ist zulässig, 
wenn ein Ursprungs- und Gesundheitszeugnis be-

scheinigt, daß die Ware frei von gefährlichen Pflan
zenkrankheiten und Pflanzenschädlingen ist. Diese 
Beschränkungen gelten nicht für Gemüse. 

§ 11. Aus außereuiropäischen Ländern, mit Aus
nahme der ans Mittelländische Meer grenzenden Län
der, ist die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenteilen 
mit Ausnahme von Getreide, Hülsenfrüchten und 
sonstigen Sämereien, gedörrten und getrockneten 
Pflanzen und Pflanzenteilen, Mahlprodukten, Konser
ven und sonstigen Zubereitungen - unbeschadet der 
Bestimmungen der §§ 3 bis 10 - nur zulässig, wenn 
der Sendllltlg ein Ursprrungs- und Gesundheitszeugnis 
beiliegt, welches bescheinigt, daß föe Wal.'e frei von 
gefährlichen Pflanzenkrankheiten und Pflanzen
schädlingen ist und daß im Umkreis von 50 km im 
Ursprungsland der Japankäfer (Popillia japonica) 
nicht vorkommt. 

C. Ausnahme- und Sonderbestimmungen

§ 12. (1) Ohne Beschränkung gemäß den Bestim
mungen der §§ 2 bis 11 dürfen ein- und durchgeführt 
werden: 
a) Erzeugnisse grenzdurchschnittener oder grenz

getrennter, vom Inlande aus bewirtschafteter
Liegenschaften;

h) im internationalen Eisenbahn-, Kraftfahrlinien-,
Flug- und Schiffahrtsverkehr mitgeführte, zur
Verpflegung der Reisenden und des mitfahrepden
(mitfliegenden) Personals notwendige Lebens
mittel;

c) im Personenreiseverkehr:
1. Obst bis zu 15 kg je Person zum Verbrauche

während der Reise oder im eigenen Haushalt;
2. · einzelne Blumenstöcke mit  Erde, wenn sie dem

persönlichen Bedarf und nicht Erwerbszwecken 
dienen sowie nicht im Flugverkehr mitgeführt' 
werden. 

. (2) Bewohnern der Grenzbezirke für die es nach 
der Lage ihres Wohnortes ein großes Erschwernis 
wäre, ihre Verbrauchskartoffeln im Inland zu be
ziehen, kann auf Ansuchen von der Bezirksverwal
tungsbehörde ihres Wohnortes die Bewilligung er
teilt werden, die notwendige zahlenmäßig begrenzte 
Menge aus dem Grenzbezirk des Nachbarstaates ein
zuführen. 

§ 13. (1) Die in dieser Verordnung ausgesprochenen
Verkehrsbeschränkungen gelten auch für den Durch
fuhrverkehr durch das Bundesgebiet. An Stelle der 
allenfalls erforderlichen Einfuhrbewilligung tritt 
eine Durchfuhrbewilligung. 

(2) Der Durchfuhrverkehr ist von diesen Beschrän
kungen befreit, wenn er auf Grund von unmittelbar 
aus dem Auslande ins Ausland lautenden Fracht-· 
papieren, unter Zollverschluß in geschlossenen, un
beschädigten Umhüllungen oder in plombierten 
Wagen stattfindet. 

§ 14. Das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft kann die Ein- und Durchfuhr von Gegen
ständen, die den Vorschriften der §§ 2 bis 11 unter
liegen, auch abweichend von diesen bewilligen, wenn 
dadurch die Einschleppung gefährlicher Pflanzen
krankheiten oder gefährlicher - Pflanzenschädlinge 
nicht zu befürchten ist. Fortsetzung folgt 
Anmerkung: Aus technischen Gründen konnte die 
Beilage zum Januarheft nicht erscheinen. 
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